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Kanzleinachrichten Ausgabe November 2018 

 

Termine November 2018 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung
1
 Scheck

2
 

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

3
 

12.11.2018 15.11.2018
 

09.11.2018 

Umsatzsteuer
4
 12.11.2018 15.11.2018

 
09.11.2018 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018 

Grundsteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018 

Sozialversicherung
5
 28.11.2018 entfällt entfällt 

 

1 
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 
Für den abgelaufenen Monat. 

4 
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 
mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 
Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 
Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.11.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Termine Dezember 2018 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung
1
 Scheck

2
 

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

3
 

10.12.2018 13.12.2018
 

07.12.2018 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Umsatzsteuer
4
 10.12.2018 13.12.2018

 
07.12.2018 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung
5
 21.12.2018 entfällt entfällt 
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1 
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 
Für den abgelaufenen Monat. 

4 
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

5 
Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 
Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 19.12.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in 
Verzug setzen.

1
 Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.

2
 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 der Schuldner die Leistung verweigert, 

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.
3
 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt 
gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders 
hingewiesen wurde.

4
 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen 
Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen.
5
 Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 

fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, neun Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz.

6
 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um welche 
die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist 
der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten 
Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.

7
 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2016:
8
 

                                                 
1
 § 286 Abs. 1 Satz 1 BGB. 

2
 § 286 Abs. 1 Satz 2 BGB. 

3
 § 286 Abs. 2 BGB. 

4
 § 286 Abs. 3 Satz 1 BGB. 

5
 § 288 Abs. 1 Satz 1 BGB. 

6
 § 288 Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 2 BGB. 

7
 § 247 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 BGB. 

8
 Homepage Deutsche Bundesbank. 
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:
1
 

 

 Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei 

öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

 Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 

 Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. 

 Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 
30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

 Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er 

seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für 
den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

 Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 

interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

 Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur 

noch maximal 30 Tage dauern. 

 

Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses 

Grundsätzlich kann ein Steuerpflichtiger als Arbeitgeber mit seinem Ehegatten einen Arbeitsvertrag schließen und 
den Arbeitslohn als Betriebsausgaben oder Werbungskosten geltend machen. 

An die Anerkennung des Arbeitsverhältnisses werden strenge Anforderungen gestellt: 

 Das Arbeitsverhältnis muss ernsthaft vereinbart sein und auch tatsächlich durchgeführt werden. Es empfiehlt 
sich ein schriftlicher Arbeitsvertrag. 

 Die vertragliche Gestaltung muss auch unter Fremden üblich sein, dem sog. Fremdvergleich standhalten. 

 Der Arbeitslohn des mitarbeitenden Ehegatten darf den Betrag nicht übersteigen, den ein fremder 
Arbeitnehmer für eine gleichartige Tätigkeit erhalten würde. 

 Die Auszahlung der Vergütung und die Abführung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben sind 
erforderlich. 

Ein Arbeitnehmer (Obergerichtsvollzieher) hatte mit seiner Ehefrau einen Ehegatten-Unterarbeitsvertrag 
geschlossen. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz

2
 erkannte das Arbeitsverhältnis nicht an, weil die tatsächliche 

Durchführung nicht nachgewiesen wurde. Allein von der Ehefrau erstellte Stundenzettel sind nach Auffassung 
des Gerichts weder ausreichend noch aussagekräftig. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Schuldzinsenabzug bei steuerpflichtigen Erstattungszinsen 

Schuldzinsen für ein Darlehn, das zur Finanzierung einer Einkommensteuernachzahlung aufgenommen wurde, 
können als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abzugsfähig sein, wenn die 
Einkommensteuer später wieder herabgesetzt und hierfür steuerpflichtige Erstattungszinsen gezahlt werden. 

                                                 
1
 Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr und zur Änderung des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes, BGBl 2014 I, S. 1218, LEXinform 0437910. 
2
 FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 21.09.2017, 4 K 1702/16, (Rev. eingel., Az. BFH: VI R 28/18), EFG 2018, S. 1442, 

LEXinform 5021313. 
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In einem vom Bundesfinanzhof
1
 entschiedenen Fall hatte ein Steuerpflichtiger im Jahr 2002 gegen einen nach 

einer Betriebsprüfung erlassenen Einkommensteuerbescheid Einspruch eingelegt. Zur Begleichung der sich 
ergebenden Steuernachzahlung nahm er einen Kredit auf. Der Einspruch war erfolgreich. Der Steuerpflichtige 
erhielt die gezahlten Steuern nebst Erstattungszinsen im Jahr 2004 zurück. In seiner Steuererklärung 2004 setzte 
er die Erstattungszinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen an und machte den Zinsaufwand für das 
aufgenommene Darlehn als Werbungskosten geltend. 

Der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung des Steuerpflichtigen. Es handelte sich insoweit um eine erzwungene 
Kapitalüberlassung an den Fiskus. Die Aufnahme des Darlehns stand in einem wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit den späteren Zinseinnahmen, da es ausschließlich zu dem Zweck aufgenommen und verwendet worden ist, 
die (letztlich nicht gerechtfertigte) Forderung zu erfüllen. Die gezahlten Zinsen waren daher als Werbungskosten 
abzugsfähig. 

 

Aufwendungen auch für eine medizinisch indizierte Ehescheidung nicht als 
außergewöhnliche Belastungen abziehbar 

Scheidungskosten können nicht als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden. Dies gilt auch dann, 
wenn beide Ehegatten psychisch krank sind und die Ehescheidung deshalb medizinisch angeraten war. 

Ein Ehemann machte in seiner Steuererklärung Aufwendungen im Zusammenhang mit einem 
Ehescheidungsverfahren geltend. Er vertrat die Auffassung, er wäre ohne die Scheidung Gefahr gelaufen, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren. Seine ehemalige Frau litt unter Depressionen und war arbeitsunfähig. Auch der 
Ehemann selbst war aufgrund der Erkrankung seiner Frau in Behandlung und konnte weder arbeiten, noch sich 
ausreichend um die gemeinsamen Kinder kümmern. Dem Ehemann war von den Ärzten - neben der Gabe von 
Antidepressiva - die Scheidung nahegelegt worden. 

Nach Ansicht des Sächsischen Finanzgerichts
2
 führte das Ehescheidungsverfahren jedoch nicht unmittelbar zur 

Abwehr einer Gefahr für die materielle Existenzgrundlage des Ehemanns. An seiner Arbeit gehindert war der 
Mann durch seine Erkrankung. Nur wenn ein Rechtsstreit unmittelbar der Abwehr einer Gefahr für die materielle 
Existenzgrundlage und die Befriedigung der lebensnotwendigen Bedürfnisse im üblichen Rahmen dient, ist ein 
Abzug der dafür entstandenen Aufwendungen ausnahmsweise zulässig. 

 

Auszahlung einer bei einem berufsständischen Versorgungswerk vor 2005 
abgeschlossenen Kapitallebensversicherung steuerfrei 

Ein Zahnarzt zahlte seit 1994 Pflichtbeiträge für eine Renten- sowie eine Kapitalversorgung zum 
Versorgungswerk der Zahnärzte. Die Kapitalversorgung war als Lebensversicherung ausgestaltet, deren 
Anwartschaften grundsätzlich beleihbar, übertragbar, vererbbar und jederzeit mit einer Frist von drei Monaten 
auszahlbar waren. Die Lebensversicherung bildete beim Versorgungswerk einen eigenen von der die 
Basisversorgung sicherstellenden Rentenversorgung getrennten Abrechnungsverband. Beide Versorgungen 
waren auch satzungsmäßig getrennt geregelt. Die 2011 ausgezahlte Lebensversicherung unterwarf das 
Finanzamt als Teil der Basisversorgung teilweise mit einem Besteuerungsanteil von 62 % und teilweise nach der 
Öffnungsklausel mit dem Ertragsanteil der Besteuerung.

3
 

Der Bundesfinanzhof
4
 entschied, dass die Auszahlung insgesamt steuerfrei ist. Die Lebensversicherung war u. a. 

vor 2005 abgeschlossen worden und bestand mindestens zwölf Jahre. Für das Gericht war es unerheblich, dass 
die Lebensversicherung beim Versorgungswerk abgeschlossen worden war. Entscheidend war vielmehr, dass es 
sich um eine von der Basisversorgung getrennte Leistung des Versorgungswerks handelte. 

 

Steuerermäßigung auch für Handwerkerleistungen außerhalb des Haushalts? 

Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen wird auf Antrag eine Einkommensteuerermäßigung in Höhe von 20 % der 
Aufwendungen, höchstens 1.200 € jährlich, gewährt. Die Tätigkeiten müssen in einem innerhalb der EU oder des 
EWR liegenden Haushalts erbracht werden. Begünstigt sind nur die in Rechnung gestellten Arbeits- und 
Fahrkosten inklusive der darauf entfallenden Umsatzsteuer. Weitere Voraussetzung ist, dass für die 
Handwerkerleistung eine Rechnung vorliegt und die Zahlung auf ein Konto des Handwerkers erfolgt. Für 
Barzahlungen wird keine Ermäßigung gewährt. 

                                                 
1
 BFH, Urt. v. 28.02.2018, III R 53/14, BFH/NV 2018, S. 1021, LEXinform 0950209. 

2
 Sächsisches FG, Urt. v. 19.04.2018, 8 K 80/18, LEXinform 5021197. 

3
 § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa i. V. m. Doppelbuchst. bb Satz 2 EStG. 

4
 BFH, Urt. v. 12.12.2017, X R 39/15, BFH/NV 2018, S. 1002, LEXinform 0950799. 
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Umstritten ist, wie der Begriff „Haushalt“ auszulegen ist. Die Grenzen des Haushalts werden regelmäßig durch die 
Grundstücksgrenzen abgesteckt. Ausnahmsweise können auch Leistungen jenseits der Grundstücksgrenzen 
begünstigt sein. Es muss sich allerdings um Leistungen handeln, die in unmittelbarem räumlichem 
Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und diesem dienen. 

Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt
1
 hat entschieden, dass Leistungen eines Schreiners vollständig 

als Handwerkerleistung im Haushalt zu berücksichtigen sind, auch wenn Teilleistungen, wie z. B. die Anfertigung 
und Verzinkung einer Tür, in der Werkstatt des Schreiners durchgeführt wurden. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Kindergeld bei Unterbrechung der Ausbildung infolge Erkrankung 

Ein Kind wird für Zwecke des Kindergelds über das 18. Lebensjahr hinaus berücksichtigt, wenn bestimmte 
Voraussetzungen vorliegen. Hierunter zählt z. B., dass das Kind für einen Beruf ausgebildet wird oder eine 
Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen kann. Die Eltern müssen nachweisen, 
dass eine der erforderlichen Bedingungen vorliegt. 

In Berufsausbildung befindet sich, wer sein Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber ernsthaft und nachhaltig 
darauf vorbereitet. Eine Unterbrechung der Ausbildung infolge Erkrankung ist grundsätzlich unschädlich. Hat ein 
Kind einen Ausbildungsplatz und ist ausbildungswillig, aber zeitweise nicht in der Lage, die Ausbildung 
fortzusetzen, ist es ebenso zu behandeln wie ein Kind, das sich ernsthaft um einen Ausbildungsplatz bemüht, 
einen solchen aber nicht findet. 

Wird jedoch ein einmal begonnenes Studium nicht fortgeführt (z. B. mangels Rückmeldung an der Universität), 
ohne dass Nachweise vorgelegt werden, nach denen das Kind als ausbildungswillig, aber aus objektiven 
Gründen gehindert anzusehen ist, liegt keine Unterbrechung der Ausbildung infolge Erkrankung vor. Erforderlich 
hierfür ist ein tatsächlich bestehendes Ausbildungsverhältnis, bei dem dann ggf. wegen Erkrankung keine aktive 
Studientätigkeit stattfindet. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München
2
) 

 

Kindergeld: Zählkindervorteil in einer „Patchworkfamilie“ 

Der Vater einer im März 2016 geborenen Tochter lebte mit der Kindsmutter, seiner Lebensgefährtin, in 
nichtehelicher Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt. Zu dem Haushalt gehörten auch zwei 
ältere Kinder, die aus einer früheren Beziehung der Lebensgefährtin stammten. Der Vater meinte, seine Tochter 
sei als sein drittes Kind mit erhöhtem Kindergeld als sog. Zählkind zu berücksichtigen. 

Dem widersprach der Bundesfinanzhof
3
. Zählkinder sind Kinder aus einer anderen Beziehung des Kindergeld 

beantragenden Elternteils, das bei diesem mitzuzählen ist, ohne dass er selbst das Kindergeld erhält. Im 
entschiedenen Fall waren die Kinder der Lebensgefährtin aber weder leibliche Kinder, noch Adoptiv- oder 
Pflegekinder des Vaters. Entsprechend kann der Vater mangels familiärer Beziehung zu den beiden leiblichen 
Kindern seiner Lebensgefährtin den Zählkindervorteil nicht beanspruchen. Vielmehr hätte die Lebensgefährtin 
den Kindergeldantrag stellen müssen, um für die Tochter als drittes Kind den erhöhten Kindergeldbetrag zu 
erhalten. 

 

Buchung von EC-Karten-Umsätzen in der Kassenführung 

In Betrieben mit überwiegendem Bargeldverkehr nutzen Kunden häufig die Möglichkeit, ihre Zahlungen 
bargeldlos mit EC-Karte abzuwickeln. Doch die von den Betrieben gelebte Buchungspraxis stand jüngst infrage. 

Demnach werden in einem ersten Schritt die Gesamtumsätze - inklusive der bargeldlosen Geschäftsvorfälle (EC-
Kartenzahlungen) - im Kassenbuch aufgezeichnet und in einem zweiten Schritt die EC-Zahlungen wieder 
ausgetragen und separiert. Auch auf dem Kassenkonto wird zuerst der Gesamtbetrag gebucht, bevor die EC-
Kartenumsätze wieder ausgebucht werden. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sah und sieht hierin grundsätzlich einen formellen Mangel der 
Buchführung. Bare und unbare Geschäftsvorfälle seien getrennt zu buchen. Im Kassenbuch seien ausschließlich 
Barbewegungen zu erfassen. 

                                                 
1
 FG des Landes Sachsen-Anhalt. Urt. v. 26.02.2018, 1 K 1200/17, (Rev. eingel., Az. BFH VI R 7/18), 

EFG 2018, S. 1270, LEXinform 5021251. 
2
 FG München, Urt. v. 27.02.2018, 7 K 2457/17, LEXinform 5021244. 

3
 BFH, Urt. v. 25.04.2018, III R 24/17, BFH/NV 2018, S. 1033, LEXinform 5021292. 
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Das BMF
1
 hat diese Rechtsauffassung jedoch nunmehr in einem aktuellen Schreiben etwas entschärft. Zwar stellt 

weiterhin auch die - zumindest zeitweise - Erfassung von EC-Kartenumsätzen im Kassenbuch einen formellen 
Mangel dar. Dieser bleibt jedoch bei der Gewichtung weiterer formeller Mängel im Hinblick auf eine eventuelle 
Verwerfung der Buchführung regelmäßig außer Betracht. Voraussetzung hierfür ist, dass der Zahlungsweg 
ausreichend dokumentiert wird und die Nachprüfbarkeit des tatsächlichen Kassenbestands jederzeit besteht 
(Kassensturzfähigkeit). 

 

Jahresabschluss 2017 muss bis zum Jahresende 2018 veröffentlicht werden 

Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren Jahresabschluss zu veröffentlichen (z. B. GmbH oder 
GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der Abschluss muss spätestens vor Ablauf 
des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt werden.

2
 

Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nicht rechtzeitig einreichen, müssen mit der Festsetzung von 
Ordnungsgeldern rechnen.

3
 Sie werden sodann durch das Bundesamt für Justiz von Amts wegen aufgefordert, 

ihrer gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von sechs Wochen nachzukommen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig 
eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird.

4
 

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen mindestens zwei der 
folgenden Merkmale nicht überschreiten (350.000 € Bilanzsumme, 700.000 € Umsatzerlöse und durchschnittlich 
zehn beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das Gesetz Erleichterungen vor

5
: 

Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen keinen Anhang erstellen. Hierfür müssen bestimmte Angaben 
unter der Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den Haftungsverhältnissen

6
, Angaben zu den Vorschüssen oder 

Krediten, die an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder Aufsichtsrats gewährt wurden
7
, 

erforderliche Angaben zu den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei einer Aktiengesellschaft)
8
. Darüber hinaus 

können in besonderen Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig sein, wenn der Abschluss kein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage widerspiegelt.

9
 

Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresabschluss 
eingeräumt.

10
 Schließlich können die gesetzlichen Vertreter dieser Gesellschaften zwischen der Offenlegung 

durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rechnungslegungsunterlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz 
beim Betreiber des Bundesanzeigers wählen. Dabei ist auch im Fall der Hinterlegung die elektronische 
Einreichung der Unterlagen vorgeschrieben.

11
 

Geschenke an Geschäftsfreunde 

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für den Abzug dieser 
Aufwendungen als Betriebsausgaben sind die nachfolgenden Punkte von großer Bedeutung: 

 Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto pro Jahr und pro Empfänger 
abzugsfähig.

12
 

 Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung der Wertgrenze 
einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen. 

 Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein. Der Schenker muss auf dieser den Namen des 
Empfängers vermerken. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den 
Empfängernamen sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks gefertigt werden. 

 Schließlich müssen die Aufwendungen auf ein separates Konto, z. B. „Geschenke an Geschäftsfreunde“, 
getrennt von allen anderen Betriebsausgaben, gebucht werden.

13
 

                                                 
1
 Deutscher Steuerberaterverband e.V., Mitt. v. 02.07.2018, LEXinform 0448422. 

2
 § 325 HGB. 

3
 § 335 Abs. 1 Nr. 1 HGB. 

4
 § 335 Abs. 3 Satz 1 und 2 HGB. 

5
 § 264 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 267a HGB. 

6
 § 268 Abs. 7 i. V. m. § 251 HGB. 

7
 § 285 Nr. 9 Buchst. c HGB. 

8
 § 160 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 160 Abs. 1 Nr. 2 AktG. 

9
 § 264 Abs. 2 Satz 4 i. V. m. Satz 2 HGB. 

10
 § 275 Abs. 5 HGB. 

11
 § 326 Abs. 2 HGB. 

12
 § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG. 

13
 § 4 Abs. 7 EStG. 
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Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € 
oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese Personen insgesamt 
nicht abzugsfähig. 

Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, eine 
Pauschalsteuer von 30 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer zu leisten. In diesem Fall stellt die 
Übernahme der pauschalen Einkommensteuer nach Auffassung des Bundesfinanzhofs

1
 ein weiteres Geschenk 

dar. Übersteigt der Wert des Geschenks selbst bzw. zusammen mit der übernommenen Pauschalsteuer den 
Betrag von 35 €, unterliegt auch die pauschale Einkommensteuer dem Abzugsverbot. Die Finanzverwaltung hat 
indes mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer bei der Prüfung der Freigrenze aus Vereinfachungsgründung 
weiterhin nicht einbezieht. 

Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je 
Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen.

2
 Die Zuwendungen sind dennoch weiterhin aufzuzeichnen. 

Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten
3
: 

 Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für alle innerhalb 
eines Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die 
Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren 
Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden. 

 Sachzuwendungen bis 10 € (sog. Streuwerbeartikel) müssen nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht in 
die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen werden. Der Bundesfinanzhof

4
 sieht dies anders. 

 Auch bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses, 
wie Geburtstag bzw. Jubiläum) sind keine Geschenke und gehören daher nicht zur Bemessungsgrundlage. 
Das gilt, sofern der Wert der Aufmerksamkeit 60 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht übersteigt. 

Der Unternehmer hat den Zuwendungsempfänger darüber zu informieren, dass er die Pauschalierung anwendet.
5
 

Eine besondere Form ist hierfür nicht vorgeschrieben. Als Folge der Pauschalversteuerung durch den 
Zuwendenden muss der Empfänger die Zuwendung nicht versteuern.

6
 

Die Norm begründet keine eigenständige Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine besondere pauschalierende 
Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl. 

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden. 

 

Wirtschaftliches Eigentum kann vor zivilrechtlicher Übertragung eines 
Personengesellschaftsanteils begründet werden 

Beim Erwerb von Personengesellschaftsanteilen kann der Zeitpunkt des wirtschaftlichen Eigentumsübergangs 
- und damit der Zeitpunkt der Entstehung des Veräußerungsgewinns - vor dem zivilrechtlichen 
Übertragungsstichtag liegen. Voraussetzung dafür ist, dass dem Erwerber eine geschützte Rechtsposition zum 
Anteilserwerb eingeräumt wird, die ihm gegen seinen Willen nicht mehr entzogen werden kann. Außerdem 
müssen das Mitunternehmerrisiko und die der Mitunternehmerstellung entsprechenden Initiativrechte vollständig 
auf ihn übergegangen sein. Damit ist der Erwerber in der Lage, den zivilrechtlichen Gesellschafter wirtschaftlich 
auf Dauer aus dessen Stellung zu verdrängen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs
7
) 

 

Begrenzung der 1 %-Regelung auf 50 % der Fahrzeugkosten ist nicht möglich 

Im Betriebsvermögen eines Immobilienmaklers befand sich ein gebraucht erworbener Pkw. Für diesen fielen im 
Streitjahr Gesamtkosten von rund 11.000 € an. Nach der 1 %-Regelung errechnete sich ein privater 
Nutzungswert von 7.680 €. Da die 1 %-Regelung nur für Fahrzeuge anzuwenden ist, deren betriebliche Nutzung 
mindestens 50 % beträgt, ging der Immobilienmakler davon aus, dass die Privatnutzung mit nicht mehr als 50 % 
der Gesamtkosten anzusetzen sei. Er setzte in seiner Steuererklärung daher nur die Hälfte der Gesamtkosten, 
also 5.500 € an. 

                                                 
1
 BFH, Urt. v. 30.03.2017, IV R 13/14, BStBl 2017 II, S. 892, LEXinform 0934575. 

2
 § 37b Abs. 1 Satz 3 EStG. 

3
 BMF, Schr. v. 19.05.2015, IV C 6 - S 2297-b/14/10001, BStBl 2015 I, S. 468, LEXinform 5235598; BMF, 

Schr. v. 28.06.2018, IV C 6 - S 2297-b/14/10001, BStBl 2018 I, S. 814, LEXinform 5236645. 
4
 BFH, Urt. v. 16.10.2013, VI R 52/11, BStBl 2015 II, S. 455, LEXinform 0928872. 

5
 § 37b Abs. 3 Satz 3 EStG. 

6
 § 37b Abs. 3 Satz 1 EStG. 

7
 BFH, Urt. v. 01.03.2018, IV R 15/15, BFH/NV 2018, S. 982, LEXinform 0950295. 
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Der Bundesfinanzhof
1
 lehnte diese Argumentation ab. Die 1 %-Regelung ist eine stark typisierende und 

pauschalierende Regelung, die der Praktikabilität und Steuervereinfachung dient. Individuelle Besonderheiten, 
z. B. hinsichtlich der Art und der Nutzung des Fahrzeugs, bleiben daher grundsätzlich unberücksichtigt. Der 
Gesetzgeber hat damit aber nicht die verfassungsmäßigen Grenzen überschritten. Zudem ist es möglich, durch 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch die Anwendung der 1 %-Regelung zu vermeiden. 

 

Nicht abziehbare Schuldzinsen: Berücksichtigung von Verlusten 

Betriebliche Schuldzinsen können als nicht abziehbar qualifiziert werden. Dies ist der Fall, wenn die Entnahmen 
die Summe aus Gewinn und Einlagen übersteigen und damit sog. Überentnahmen vorliegen. Nach einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs

2
 ist die Berechnungsformel der Finanzverwaltung

3
 zur Feststellung der Überentnahmen 

unzutreffend. Vielmehr ist die Bemessungsgrundlage für die nicht abziehbaren Schuldzinsen auf den 
periodenübergreifenden Entnahmenüberschuss zu begrenzen. 

Für die Berechnung der Überentnahmen ist zunächst vom einkommensteuerrechtlichen Gewinn auszugehen. 
Dieser umfasst grundsätzlich auch Verluste, es sei denn diese führen für sich genommen zu einer Kürzung des 
Schuldzinsenabzugs. Die gesetzliche Regelung will den Schuldzinsenabzug (nur) für den Fall einschränken, dass 
der Steuerpflichtige mehr entnimmt als ihm hierfür an Eigenkapital zur Verfügung steht. 

Die Überentnahme darf in einem Verlustjahr nicht höher sein als die Entnahme bzw. der Entnahmenüberschuss. 
Dies gilt auch bei der periodenübergreifenden Berechnung der Überentnahmen: Hierbei sind etwaige Verluste bei 
der Ermittlung der zu addierenden Über- und Unterentnahmenbeträge in die Berechnung einzubeziehen. Sie 
gehen damit rechnerisch sowohl in die Überentnahmen des einzelnen Wirtschaftsjahrs als auch in die 
Bemessungsgrundlage der Totalperiode (von 1999 bis zum aktuellen Wirtschaftsjahr) ein. Sodann ist die 
Bemessungsgrundlage der nicht abziehbaren Schuldzinsen des aktuellen Jahrs auf den kumulierten 
Entnahmenüberschuss der Totalperiode zu begrenzen. Schuldzinsen für Überentnahmen sind so lange nicht 
abziehbar, bis die Überentnahmen durch Gewinne und Einlagen wieder ausgeglichen sind. 

 

Keine zwingende Buchwertaufstockung wegen Überentnahmen im 
Rückwirkungszeitraum 

Wird ein Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil in eine Kapitalgesellschaft eingebracht und erhält der 
Einbringende dafür neue Anteile an der Gesellschaft (Sacheinlage), kann die Kapitalgesellschaft das 
eingebrachte Vermögen in ihrer Steuerbilanz zum Buchwert ansetzen.

4
 Übersteigen jedoch die Passivposten des 

eingebrachten Betriebsvermögens die Aktivposten, hat die Kapitalgesellschaft das eingebrachte 
Betriebsvermögen mindestens so anzusetzen, dass sich die Aktiv- und Passivposten ausgleichen. Das 
Eigenkapital ist dabei nicht zu berücksichtigen. Der Wert mit dem die Kapitalgesellschaft das eingebrachte 
Betriebsvermögen ansetzt, gilt für den Einbringenden als Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile. 

In „anderen Fällen der Sacheinlage“ darf die Einbringung auf einen Tag zurückbezogen werden, der höchstens 
acht Monate vor dem Tag des Abschlusses des Einbringungsvertrags liegt und höchstens acht Monate vor dem 
Zeitpunkt liegt, an dem das eingebrachte Betriebsvermögen auf die Kapitalgesellschaft übergeht 
(sog. Rückwirkungszeitraum).

5
 Nach Auffassung der Finanzverwaltung darf das eingebrachte Betriebsvermögen 

auch während dieses Rückwirkungszeitraums durch Entnahmen nicht negativ werden, weshalb insoweit ggf. eine 
Wertaufstockung vorzunehmen sei, was beim Einbringenden zu einem entsprechenden Veräußerungsgewinn 
führt.

6
 

Dem folgt der Bundesfinanzhof
7
 nicht. Seiner Auffassung nach kann die Minderung der Anschaffungskosten des 

Einbringenden durch Entnahmen im Rückwirkungszeitraum auch zu einem negativen Wert führen. Dies 
widerspricht nicht dem gesetzgeberischen Ziel, dass sich selbige bei einer späteren Veräußerung der 
Gesellschaftsanteile nicht erfolgswirksam auswirken sollen. 

 

                                                 
1
 BFH, Urt. v. 15.05.2018, X R 28/15, BFH/NV 2018, S. 1107, LEXinform 0950707. 

2
 BFH, Urt. v. 14.03.2018, X R 17/16, BFH/NV 2018, S. 1011, LEXinform 0951163. 

3
 BMF, Schr. v. 17.11.2005, IV B 2 - S 2144 - 50/05, BStBl 2005 I, S. 1019, LEXinform 0579645. 

4
 § 20 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 UmwStG. 

5
 § 20 Abs. 6 Satz 3 UmwStG. 

6
 BMF, Schr. v. 11.11.2011, IV C 2 – S-1978b/08/10001, Rdnr. 20.19, BStBl 2011 I, S. 1314, 

LEXinform 5233697. 
7
 BFH, Urt. v. 07.03.2018, I R 12/16, BFH/NV 2018, S. 1063, LEXinform 0950791. 
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Fondsetablierungskosten sofort abziehbar 

Die Kosten für die Auflegung eines geschlossenen Fonds mit gewerblichen Einkünften sind grundsätzlich sofort 
als Betriebsausgaben abziehbar. 

Eine GmbH & Co. KG investierte als geschlossener Fonds in bestehende Beteiligungen an Schiffsgesellschaften 
(sog. Zielfonds). Das Finanzamt sah die Kosten für die Fondsetablierung als Anschaffungskosten der erworbenen 
Zielfonds-Beteiligungen an und erhöhte entsprechend den Gewinn. 

Dem widersprach der Bundesfinanzhof
1
. Zwar waren derartige Aufwendungen in der Vergangenheit nach 

ständiger Rechtsprechung in voller Höhe als Anschaffungskosten zu behandeln. Dies beruhte jedoch auf der 
Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Gestaltung. Danach waren geschlossene Personengesellschaftsfonds so 
konzipiert, dass sie ihren Anlegern in der Anfangsphase hohe Verluste zuwiesen und so zu einer Steuerstundung 
führten. Dem ist der Gesetzgeber jedoch entgegen getreten. Nunmehr dürfen solche Verluste nur noch die 
Einkünfte mindern, die in den Folgejahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt werden.

2
 

Folglich kann auch die frühere Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Fondsetablierungskosten bei 
modellhafter Gestaltung für Jahre seit Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung im Jahr 2006 nicht mehr 
angewendet werden. 

 

Bilanzierung von Provisionsvorschüssen und damit im Zusammenhang 
stehende Aufwendungen 

Solange der Provisionsanspruch eines Handelsvertreters noch unter der aufschiebenden Bedingung der 
Ausführung des Geschäfts steht, darf er nicht aktiviert werden. Vielmehr sind solche Provisionsvorschüsse als 
erhaltene Anzahlungen zu passivieren. 

Ein Ehepaar betrieb ein Reisebüro als Franchiseunternehmen. Für alle tatsächlich ausgeführten 
Buchungsgeschäfte erhielten sie eine Provision in Höhe von 10 % des Reisepreises. Die Provision wurde bereits 
im Monat nach der Buchung ausgezahlt. In Fällen von Umbuchung oder Stornierung wurden die 
Provisionsansprüche mit der nächsten Abrechnung verrechnet. Die Provisionsvorschüsse wurden bis zum 
Reisedatum zunächst auf dem Konto „passive Rechnungsabgrenzung“ erfasst. 

Der Bundesfinanzhof
3
 entschied, soweit hinsichtlich der erhaltenen Provisionen noch keine Gewinnrealisierung 

(Zeitpunkt der Ausführung der Reise) eingetreten ist, können die Ansprüche nicht aktiviert werden. Auch mit den 
Provisionsvorschüssen im Zusammenhang stehende Aufwendungen sind nicht als „unfertige Leistungen“ zu 
aktivieren. Voraussetzung hierfür wäre, dass ein neues Wirtschaftsgut geschaffen wird. Laufende 
Betriebsausgaben, die sich nicht eindeutig bestimmten Aufträgen zuordnen lassen, stellen jedoch kein 
selbstständig bewertungsfähiges Wirtschaftsgut dar. 

 

Tonnagebesteuerung: Abzugsfähigkeit von Verlusten vor Ausübung der Option 

Vor Indienststellung eines Handelsschiffs sind durch den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr 
erwirtschaftete Gewinne nicht zu besteuern sowie Verluste weder ausgleichsfähig noch verrechenbar, wenn im 
Jahr der Indienststellung wirksam zur Tonnagebesteuerung optiert wird.

4
 In diesem Fall sind bereits erlassene 

Steuerbescheide zu ändern, auch wenn sie bereits unanfechtbar geworden sind. Der Gesetzgeber wollte insoweit 
ausdrücklich die Änderung von Steuerbescheiden für Veranlagungszeiträume vor dem Jahr der Indienststellung 
ermöglichen. 

Voraussetzung dafür, dass Gewinne bzw. Verluste „durch den Betrieb des Handelsschiffs im internationalen 
Verkehr erwirtschaftet“ wurden, ist jedoch, dass die konkrete Investitionsentscheidung für den Betrieb eines 
Handelsschiffes bereits getroffen wurde. Die Gründung einer Gesellschaft zählt indes noch nicht zum Betrieb von 
Handelsschiffen. Vielmehr gehören (auch) Hilfsgeschäfte nur dann zum Betrieb von Handelsschiffen im 
internationalen Verkehr, wenn sie unmittelbar mit deren Einsatz oder ihrer Vercharterung zusammenhängen. Bei 
der bloßen Gründung einer Gesellschaft fehlt es an einem solchen besonderen, engen Zusammenhang, sodass 
hierbei entstandene Verluste regelmäßig noch zu berücksichtigen sein dürften. Entscheidend sind jedoch die 
Umstände des konkreten Einzelfalls. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs
5
) 

 

                                                 
1
 BFH, Urt. v. 26.04.2018, IV R 33/15, BFH/NV 2018, S. 1024, LEXinform 0950443. 

2
 § 15b EStG. 

3
 BFH, Urt. v. 26.04.2018, III R 5/16, BFH/NV 2018, S. 999, LEXinform 0950750. 

4
 § 5a Abs. 3 EStG. 

5
 BFH, Urt. v. 07.06.2018, IV R 16/16, BFH/NV 2018, S. 1113, LEXinform 0950855. 
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Im Rahmen von Unternehmenskäufen erhaltene „Break Fee“ unterliegt nicht 
der Einkommensteuer 

Bei geplanten Unternehmenskäufen werden häufig mit dem potentiellen Käufer sog. „Break Fee“-Vereinbarungen 
getroffen, die pauschal die entstandenen Kosten des Verkäufers, z. B. für Rechts- und Steuerberatung, beim 
Scheitern der Verhandlungen abdecken sollen. 

In einem vom Bundesfinanzhof
1
 entschiedenen Fall bot ein Mehrheitsaktionär seine Aktien öffentlich zum Verkauf 

an. Ein Interessent wollte die Aktiengesellschaft aber noch im Rahmen einer sog. Due Diligence intensiv 
überprüfen und bat den Aktionär, innerhalb eines bestimmten Zeitraums weitere Verhandlungen mit Dritten zu 
unterlassen. Er war bereit, dem Aktionär eine „Break Fee“ von 160.000 € zu zahlen, sollte er innerhalb dieses 
Zeitraums kein Angebot abgeben. Der Interessent ließ die Frist verstreichen und zahlte den vereinbarten Betrag 
an den Aktionär, den das Finanzamt als sonstige Einkünfte versteuerte. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die „Break Fee“ nicht der Einkommensteuer unterliegt, weil der Aktionär 
keine Einflussmöglichkeit auf die Entscheidung des Interessenten gehabt hatte, ob dieser ein Angebot abgab 
oder nicht. Da der Aktionär nicht aktiv in den Geschehensablauf eingreifen konnte, fehlte der für die Steuerbarkeit 
notwendige wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung. 

 

Gewerbesteuer: Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen für 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens zu Herstellungskosten für 
Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens 

Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb sind u. a. gewinnmindernd verbuchte Miet- und Pachtzinsen (einschließlich 
Leasingraten) für die Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum 
eines anderen stehen, anteilig hinzuzurechnen, soweit der insgesamt ermittelte Hinzurechnungsbetrag 100.000 € 
übersteigt.

2
 

Eine Baugesellschaft war der Auffassung, dass Mietzahlungen für von ihr angemietetes Zubehör für 
Baustelleneinrichtungen, wie Betonpumpen und -geräte, Kräne und Gerüste, nicht der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnungsvorschrift unterliegen. Zur Begründung führte sie an, dass die Mietaufwendungen - ähnlich wie 
Bauzeitzinsen - in die Herstellungskosten des Umlaufvermögens einfließen. Dadurch verlören sie ihren 
Aufwandscharakter und führten nicht zu einer Gewinnminderung. 

Dem widersprach das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht
3
. Einer Hinzurechnung stehe nicht entgegen, dass 

es sich bei den Mieten um Herstellungskosten des Umlaufvermögens handele. Die Aufwendungen haben allein 
hierdurch den Charakter von Miet- und Pachtzinsen nicht verloren, da es im entschiedenen Fall nicht zur 
Aktivierung eines Wirtschaftsguts in der Bilanz gekommen sei. Vielmehr sei das hergestellte Wirtschaftsgut vor 
dem Bilanzstichtag aus dem Betriebsvermögen ausgeschieden. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Tätigkeit als Werbefilmproduzentin ist gewerbesteuerpflichtig 

Eine künstlerische, nicht gewerbesteuerpflichtige, Tätigkeit liegt vor, wenn die Arbeiten nach ihrem Gesamtbild 
eigenschöpferisch sind und eine bestimmte künstlerische Gestaltungshöhe erreichen. Dabei ist nicht jedes 
einzelne von dem Künstler geschaffene Werk für sich, sondern die gesamte von ihm im Veranlagungszeitraum 
ausgeübte Tätigkeit zu würdigen. Eine künstlerische Tätigkeit ist in besonderem Maße persönlichkeitsbezogen. 
Sie kann als solche nur anerkannt werden, wenn der Künstler auf sämtliche zur Herstellung eines Kunstwerks 
erforderlichen Tätigkeiten den entscheidenden gestaltenden Einfluss ausübt. 

Das Finanzgericht Köln
4
 hat entschieden, dass die Tätigkeit als Werbefilmproduzentin keine freiberufliche 

künstlerische Tätigkeit ist. Im Urteilsfall suchte die Produzentin für ihre Auftraggeber die wesentlichen Mitarbeiter 
und Drehorte aus und überwachte die Dreharbeiten. Nach Auffassung des Gerichts ist diese Auswahl- und 
Überwachungstätigkeit keine Umsetzung eigener gestalterischer Ideen. 

 

                                                 
1
 BFH, Urt. v. 13.03.2018, IX R 18/17, BFH/NV 2018, S. 1007, LEXinform 0951422. 

2
 § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG. 

3
 Schleswig-Holsteinisches FG, Urt. v. 21.03.2018, 1 K 243/15, (Rev. eingel., Az. BFH: III R 24/18), EFG 2018, 

S. 1284, LEXinform 5021209. 
4
 FG Köln, Urt. v. 25.04.2018, 3 K 265/15, EFG 2018, S. 1212, LEXinform 5021260. 
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Sind Leistungen eines Sportvereins gegen gesondertes Entgelt 
umsatzsteuerfrei? 

Der Bundesfinanzhof
1
 bezweifelt, dass ein Sportverein, der Leistungen an seine Mitglieder gegen ein 

gesondertes, über den Mitgliedsbeitrag hinausgehendes Entgelt erbringt, dies umsatzsteuerfrei tun kann. 
Entscheiden muss nun der Gerichtshof der Europäischen Union. 

Im zugrunde liegenden Fall zahlten die Mitglieder eines Golfvereins nicht nur ihren Mitgliedsbeitrag. Für die 
Nutzung des Golfplatzes wurde zusätzlich eine „Greenfee“ fällig. Ebenso mussten sie für die Teilnahme an 
Turnieren und die Nutzung der Übungsbälle auf der „Driving Range“ ein Entgelt bezahlen. Das Finanzamt hielt 
diese gesondert an die Mitglieder erbrachten Leistungen für umsatzsteuerpflichtig und erließ einen 
entsprechenden Umsatzsteuerbescheid. Dagegen klagte der Golfverein. 

Bisher hatte der Bundesfinanzhof
2
 die Ansicht vertreten, dass ein Sportverein sich insoweit auf europäisches 

Recht
3
 berufen kann, das zur Steuerfreiheit führt. Folgt der Gerichtshof der Europäischen Union den Zweifeln des 

Bundesfinanzhofs, wird es zu einer Änderung der Rechtsprechung kommen. 

 

Keine Berücksichtigung des Rechtsnachfolgers bei Überschussprognose 

Einkünfte einer ausländischen Familienstiftung werden für Zwecke der Einkommensbesteuerung einem im Inland 
wohnhaften Stifter in der Regel anteilig zugerechnet.

4
 

In einem vom Bundesfinanzhof
5
 entschiedenen Fall erzielte eine ausländische Familienstiftung als 

Kommanditistin einer rein vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft negative Einkünfte aus 
Kapitalvermögen. Der Stifter machte für die Streitjahre 2006 und 2007 ein negatives Einkommen aus der Stiftung 
geltend. Die Zurechnung setzt jedoch voraus, dass die Stiftung Einkünfte im steuerrechtlichen Sinn erzielt. Dazu 
bedarf es einer Einkünfteerzielungsabsicht der Stiftung. Diese liegt vor, wenn durch die Vermögensnutzung ein 
Überschuss der Kapitaleinnahmen über die Werbungskosten erzielt wird. Entsprechend dem Grundsatz der 
Individualbesteuerung orientiert sich die Überschussprognose an der Nutzung des Vermögensgegenstands durch 
den Steuerpflichtigen. Nur in seltenen Ausnahmefällen wird für die Prognose des Totalgewinns auch die 
Vermögensnutzung durch einen Rechtsnachfolger berücksichtigt. 

Im Streitfall plante die Stiftung bereits bei Eingehung des Investments der Kommanditgesellschaft, ihre 
Beteiligung vor dem Eintreten positiver Einkünfte unentgeltlich auf einen im niedrig besteuerten Ausland 
ansässigen Rechtsnachfolger zu übertragen. Eine Miteinbeziehung des Rechtsnachfolgers bei der 
Überschussprognose kommt in diesem Fall nicht in Betracht. Mangels Einkünfteerzielungsabsicht der Stiftung 
konnte dem Stifter daher kein negatives Einkommen aus der Stiftung zugerechnet werden. 

 

Keine Grunderwerbsteuer auf Einrichtungsgegenstände 

Werden zusammen mit einem Grundstück gebrauchte, aber werthaltige bewegliche Gegenstände verkauft und 
wird deren Preis im Kaufvertrag angegeben, wird hierfür keine Grunderwerbsteuer fällig. Etwas anderes gilt nur, 
sofern Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Vereinbarung der Entgelte bzw. deren Aufteilung nicht 
angemessen ist. 

In einem vom Finanzgericht Köln
6
 entschiedenen Fall war ein mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück für 

392.500 € verkauft worden. Im notariellen Kaufvertrag war bestimmt, dass ein Teilbetrag des Kaufpreises 
(9.500 €) auf die mitverkaufte Einbauküche und die Markisen entfiel. Das Finanzamt erhob auch hierauf 
Grunderwerbsteuer. Es vertrat die Auffassung, dass der Preis für die Einrichtungsgegenstände zu hoch und die 
Aufteilung lediglich aus Gründen der Steuerersparnis erfolgt sei. 

Dem widersprach das Gericht. Grundsätzlich ist von den im Kaufvertrag genannten Preisen auszugehen. 
Bestehen hieran seitens des Finanzamts Zweifel, muss es nachweisen, inwieweit die Angemessenheit zu 
verneinen ist. Hierfür sind jedoch weder die amtlichen Abschreibungstabellen noch die Angaben auf 
einschlägigen Internet-Verkaufsplattformen als Vergleichsmaßstab geeignet. 

 

                                                 
1
 BFH, Beschl. v. 21.06.2018, V R 20/17, BFH/NV 2018, S. 1057, LEXinform 5021311. 

2
 BFH, Urt. v. 03.04.2008, V R 74/07, BFH/NV 2008, S. 1631, LEXinform 0588575. 

3
 Art. 132 Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL. 

4
 § 15 Abs. 1 Satz 1 AStG. 

5
 BFH, Beschl. v. 18.04.2018, I R 2/16, BFH/NV 2018, S. 993, LEXinform 0950796. 

6
 FG Köln, Urt. v. 08.11.2017, 5 K 2938/16, (rkr.), LEXinform 5021443. 
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Pflicht zur Instandhaltung einer Dachterrasse kann dem Sondereigentümer 
obliegen 

Ein Wohnungseigentümer, dem der ausschließliche Gebrauch einer Dachterrasse zusteht, die zugleich das Dach 
des Gebäudes bildet, kann bei entsprechender Regelung in der Teilungserklärung der 
Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) verpflichtet sein, auch die Kosten der Instandsetzung der im 
gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Teile der Dachterrasse zu tragen. Dies hat der Bundesgerichtshof

1
 

entschieden. 

In der Teilungserklärung einer WEG war geregelt, dass Gebäudeteile, die dem ausschließlichen Gebrauch eines 
Wohnungseigentümers zugewiesen sind, auf dessen Kosten instand zu halten sind. Da dem betreffenden 
Eigentümer der ausschließliche Gebrauch an der Dachterrasse zustand, hat dieser nach Auffassung des Gerichts 
nicht nur für die Kosten der Sanierung der in seinem Sondereigentum stehenden Teile der Terrasse 
aufzukommen, sondern auch für die Kosten der Sanierung der im Gemeinschaftseigentum stehenden Teile. 

 

Wohnungseigentumsverwalter muss fehlerhafte Eigentümerliste im 
Klageverfahren nachbessern 

Legt ein Wohnungseigentumsverwalter in einem Klageverfahren eine Eigentümerliste vor, an deren Richtigkeit er 
selbst zweifelt, muss er die Zweifel aufklären und Fehler korrigieren. 

In einem vom Bundesgerichtshof
2
 entschiedenen Fall hatte ein Wohnungseigentümer mehrere Beschlüsse einer 

Eigentümerversammlung gerichtlich angefochten. Das Amtsgericht forderte vom Verwalter eine aktuelle 
Eigentümerliste an. Später zweifelte der Verwalter die Richtigkeit der vorgelegten Liste selbst an. 

Der Bundesgerichtshof entschied wie folgt: Hat ein Wohnungseigentümer im Zuge einer Klageerhebung selbst 
keine Quellen, denen er den aktuellen Eigentümerbestand der Wohnungseigentümergemeinschaft entnehmen 
kann, kommt er seiner Verpflichtung nach, wenn er sich auf die Vorlage der Liste durch den Verwalter bezieht. Es 
ist Aufgabe des Verwalters, die für das Erstellen einer korrekten und vollständigen Eigentümerliste erforderlichen 
Ermittlungen anzustellen. Kommt der Verwalter dem innerhalb einer gesetzten Frist nicht nach, ist er durch ein 
Ordnungsgeld dazu anzuhalten. 

 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten durch Beseitigung verdeckter Mängel 
nach Immobilienerwerb 

Auch unvermutete Aufwendungen für Renovierungsmaßnahmen nach dem Erwerb einer Immobilie führen bei 
Vorliegen der weiteren Voraussetzungen zu anschaffungsnahen Herstellungskosten. 

Baumaßnahmen, die ein Immobilienerwerber innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung eines Objekts 
durchführt, führen regelmäßig zu Anschaffungskosten, wenn die Aufwendungen ohne Umsatzsteuer mehr als 
15 % des Gebäudewerts ausmachen (anschaffungsnahe Herstellungskosten).

3
 Hierunter zählen auch 

Renovierungsmaßnahmen, die lediglich zur Beseitigung von durch vertragsmäßigen Gebrauch des Mieters 
verursachten Mängeln bzw. zur Beseitigung verdeckter - d. h. im Zuge der Anschaffung verborgen gebliebener, 
jedoch bereits vorhandener - Mängel durchgeführt werden. 

Ausdrücklich nicht zu anschaffungsnahen Herstellungskosten führen lediglich Aufwendungen für Erweiterungen 
sowie Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen. 

Hinweis: Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen zur Beseitigung eines Schadens, der nachweislich erst nach 

dem Erwerb des Objekts durch schuldhaftes Handeln eines Dritten am Gebäude verursacht worden ist, 
unterliegen nicht der Regelvermutung für das Vorliegen anschaffungsnaher Herstellungskosten. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs
4
) 

 

Wohnungseigentümergemeinschaft haftet nicht für Fehler des Verwalters bei 
der Beschlussdurchführung 

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs
5
 trifft die Pflicht zur Durchführung von Beschlüssen der 

Wohnungseigentümer den Verwalter und nicht die Wohnungseigentümergemeinschaft. Führt der Verwalter 
folglich Beschlüsse nicht, unvollständig oder fehlerhaft aus, begründet dies keine Schadensersatzansprüche 

                                                 
1
 BGH, Urt. v. 04.05.2018, V ZR 163/17, MDR 2018, S. 986, LEXinform 1668941. 

2
 BGH, Urt. v. 04.05.2018, V ZR 266/16, MDR 2018, S. 919, LEXinform 1668942. 

3
 § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG. 

4
 BFH, Urt. v. 13.03.2018, IX R 41/17, BFH/NV 2018, S. 1009, LEXinform 0951645. 

5
 BGH, Urt. v. 08.06.2018, V ZR 125/17, LEXinform 1669208. 
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einzelner Eigentümer gegen die Gemeinschaft. Vielmehr kann jeder Wohnungseigentümer vom Verwalter 
verlangen, dass er seine gesetzliche Pflicht

1
 erfüllt, ggf. mit gerichtlicher Hilfe. 

Am Sondereigentum eines Eigentümers zeigten sich Feuchtigkeitsschäden. Daher wurden nach einem Beschluss 
der Gemeinschaft entsprechende Sanierungsarbeiten am Gemeinschaftseigentum durchgeführt. Die Feuchtigkeit 
am Sondereigentum bestand jedoch fort. Nachdem ein Brand weitere Schäden am Gebäude verursacht hatte, 
beschloss die Gemeinschaft ein Unternehmen mit der Beseitigung der Brand- und Feuchtigkeitsschäden zu 
beauftragen. Das Unternehmen beseitigte jedoch nur die Brandschäden. Die Verwaltung ging dem nicht weiter 
nach. Erst zwei Jahre später befassten sich die Eigentümer in einer Versammlung erneut mit den 
Feuchtigkeitsschäden. Der von der Feuchtigkeit in seiner Wohnung betroffene Eigentümer verlangte daraufhin 
von der Gemeinschaft Schadensersatz wegen entgangener Mieteinnahmen. 

Nach Auffassung des Gerichts muss die Gemeinschaft keinen Schadensersatz leisten. Der Verwalter ist 
verpflichtet, Beschlüsse der Gemeinschaft durchzuführen. Eine mögliche Pflichtverletzung des Verwalters 
begründet aber keine Haftung der Gemeinschaft im Innenverhältnis zu einem geschädigten Eigentümer. Auch für 
Schäden, die ein vom Verwalter beauftragter Handwerker verursacht, haften weder der Verwalter, noch die 
Gemeinschaft, sondern ausschließlich der Schädiger. 

 

Einheitsbewertung: Maßgebliche Mieten für die Bewertung von Grundstücken 
im Ertragswertverfahren 

Der Wert eines Grundstücks ist grundsätzlich im Ertragswertverfahren, in Ausnahmefällen im Sachwertverfahren, 
festzustellen.

2
 Das Ertragswertverfahren findet regelmäßig für die Bewertung von Mietwohngrundstücken, 

Geschäftsgrundstücken, gemischtgenutzten Grundstücken, Einfamilien- und Zweifamilienhäusern Anwendung. 
Grundlage des Verfahrens ist die am 1. Januar 1964 tatsächlich gezahlte Miete, soweit es sich um Mietobjekte 
handelt, die zu diesem Zeitpunkt bereits vermietet waren. Andernfalls ist eine Schätzung der üblichen Miete unter 
Heranziehung der auf den 1. Januar 1964 aufgestellten Mietspiegel zulässig, wenn nach Art, Lage und 
Ausstattung vergleichbare vermietete Objekte am 1. Januar 1964 nicht oder nicht in hinreichender Zahl 
vorhanden waren. Eine Zurückrechnung der bei der Bewertung im Ertragswertverfahren zugrunde zu legenden 
Mieten aus aktuellen Mietspiegeln ist hingegen nicht zulässig. 

Hinweis: Das Bundesverfassungsgericht
3
 hat die im Streitfall anwendbaren Vorschriften über die 

Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber zu einer Neuregelung spätestens bis zum 
31. Dezember 2019 aufgefordert. Die beanstandeten Regelungen dürfen längstens bis zum 31. Dezember 2024 
weiter angewandt werden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs
4
) 

Erhöhte Absetzung bei Gebäuden in Sanierungsgebieten: Bindungswirkung 
einer rechtswidrigen Bescheinigung 

Hat eine zuständige Gemeindebehörde bescheinigt, dass die Voraussetzungen für erhöhte Absetzungen für ein 
Gebäude vorliegen, hat das Finanzamt diese Entscheidung ohne weitere Rechtmäßigkeitsprüfung zugrunde zu 
legen. Etwas anderes gilt nur, wenn die Bescheinigung förmlich zurückgenommen oder widerrufen wird bzw. 
nichtig (unwirksam) ist. 

Die Eigentümer eines vermieteten Mehrfamilienhauses beantragten unter Vorlage der erforderlichen 
Bescheinigung der Gemeindebehörde die Berücksichtigung erhöhter Absetzungen. Das Gebäude wurde zwar 
saniert und modernisiert. Die baulichen Maßnahmen erfolgten jedoch nicht aufgrund einer konkreten Anordnung 
der Gemeinde.

5
 Das Finanzamt erkannte die erhöhten Absetzungen nicht an. 

Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof
6
 entschied. Die Bescheinigung ist - unabhängig von ihrer Rechtmäßigkeit - 

bindend. Allein die Gemeinde prüft, ob die gesetzlich bestimmten Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt wurden und entscheidet wie die Begriffe „Modernisierung“ und 
„Instandsetzung“ auszulegen sind. Das Finanzamt muss diese Entscheidung hinnehmen, auch wenn es sie für 
unzutreffend hält. 

Hinweis: Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung
7
 muss die Bescheinigung - mangels gesetzlicher 

Regelung - keine Angaben zur Höhe der begünstigten Herstellungsaufwendungen enthalten. 

                                                 
1
 § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG. 

2
 § 76 BewG. 

3
 BVerfG, Urt. v. 10.04.2018, 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, BGBl 2018 I, 

S. 531, LEXinform 5215706. 
4
 BFH, Urt. v. 16.05.2018, II R 37/14, BFH/NV 2018, S. 997, LEXinform 0950088. 

5
 § 177 Abs. 1 BauGB. 

6
 BFH, Urt. v. 17.04.2018, IX R 27/17, BFH/NV 2018, S. 1115, LEXinform 0951485. 

7
 R 7h Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStR. 
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Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer 

Ein Vater und sein Sohn gründeten eine GmbH, in die der Vater sein Einzelunternehmen einbrachte. Der Vater 
war an der GmbH zu 51 % beteiligt, der Sohn zu 49 %. Schenkungsteuer fiel aufgrund des persönlichen 
Freibetrags des Sohns von 400.000 €

1
 nicht an. Im folgenden Jahr starb der Vater. Der Sohn erbte die GmbH-

Anteile des Vaters. Jetzt fiel Erbschaftsteuer an. Zwei Jahre später veräußerte der Sohn sämtliche Anteile an der 
GmbH. Dadurch erzielte er einen einkommensteuerpflichtigen Veräußerungsgewinn.

2
 Das Finanzamt minderte 

die Einkommensteuer aber nicht in dem vom Sohn beantragten Umfang wegen der Belastung der Vorerwerbe mit 
Erbschaftsteuer. 

Unterliegen Einkünfte der Einkommensteuer, die im Veranlagungszeitraum oder in den vorangegangenen vier 
Veranlagungszeiträumen durch einen Erwerb von Todes wegen mit Erbschaftsteuer belastet waren, kommt eine 
Ermäßigung der Einkommensteuer in Betracht.

3
 Nicht begünstigt sind hingegen solche Einkünfte, die einer 

Vorbelastung mit Schenkungsteuer unterlegen haben. Im entschiedenen Fall gingen die Anteile jedoch teils durch 
Schenkung, teils von Todes wegen auf den Sohn über. Zur Ermittlung der begünstigten Einkünfte und der hierauf 
entfallenden anteiligen (begünstigten) Einkommensteuer ist der Veräußerungsgewinn in einem solchen Fall, 
ebenso wie der Freibetrag, aufzuteilen, so der Bundesfinanzhof

4
. 

 

Bemessungsgrundlage für eine gemischte Schenkung 

Bei einer gemischten Schenkung sind für die Berechnung der Schenkungsteuer nur steuerliche Werte zugrunde 
zu legen. Vom Steuerwert der Schenkung ist der - ggf. kapitalisierte - Wert der Gegenleistung in Abzug zu 
bringen. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Grundstück gegen Nutzungs-, Duldungs- und Leistungsauflagen 
übertragen wird. Es ist in diesem Zusammenhang unerheblich, dass u. U. der ermittelte Steuerwert hinter dem 
tatsächlichen (gemeinen) Wert zurückbleibt. 

Im entschiedenen Fall übertrug ein Onkel sein Grundstück auf seinen Neffen. Als Gegenleistung für die 
Grundstücksübertragung wurden eine lebenslange Rentenzahlung, die Übernahme von Pflege- und 
Verköstigungsleistungen, die Einräumung eines Wohnrechts und der Einbehalt von Mieteinnahmen beim Onkel 
vereinbart. Das Finanzamt sah in dem Übertragungsvorgang eine gemischte Schenkung, da eine deutliche 
Diskrepanz zwischen dem steuerlichen Wert des Grundstücks und den kapitalisierten Verpflichtungen bestand. 
Letztere machten lediglich ca. 30 % des Grundstückswerts aus. 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs
5
) 

 

Berücksichtigung von Verlusten nur bei Ansatz im Körperschaftsteuer- bzw. 
Gewerbesteuermessbescheid 

Erzielt eine Kapitalgesellschaft einen Verlust, werden die Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuermessbetrag 
im Regelfall auf 0 € festgesetzt. Zusätzlich ergehen Bescheide über die gesonderte Feststellung des 
verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer und über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen 
Gewerbeverlusts. 

Stellt sich heraus, dass die Höhe des Verlusts falsch ist, müssen der Körperschaftsteuer- bzw. 
Gewerbesteuermessbescheid angefochten werden, obgleich es sich um sog. Nullbescheide handelt. Allein die 
Anfechtung der Verlustfeststellungsbescheide reicht nicht aus. Die Einkünfte sind im Feststellungsverfahren des 
verbleibenden Verlustvortrags nicht eigenständig zu ermitteln. Vielmehr sind die Besteuerungsgrundlagen im 
Feststellungsverfahren so zu berücksichtigen, wie sie der letzten bestandskräftigen Festsetzung im 
Körperschaftsteuer- bzw. Gewerbesteuermessbescheid zugrunde liegen. Damit ist die Berücksichtigung des 
Verlusts im Körperschaftsteuer- bzw. Gewerbesteuermessbescheid maßgeblich für eine mögliche Änderung der 
Verlustfeststellungsbescheide. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs
6
) 

 

                                                 
1
 § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG. 

2
 § 17 EStG. 

3
 § 35b EStG. 

4
 BFH, Urt. v. 13.03.2018, IX R 23/17, BFH/NV 2018, S. 1121, LEXinform 0951481. 

5
 BFH, Beschl. v. 05.07.2018, II B 122/17, BFH/NV 2018, S. 1124, LEXinform 5021347. 

6
 BFH, Urt. v. 16.05.2018, XI R 50/17, BFH/NV 2018, S. 1028, LEXinform 0951667. 
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Festsetzung von Hinterziehungszinsen auf Einkommensteuervorauszahlungen 

Ein Steuerpflichtiger hatte Selbstanzeige wegen bisher nicht erklärter ausländischer Zinsen erstattet. Für die 
Einkommensteuernachzahlungen aus den Veranlagungen setzte das Finanzamt Hinterziehungszinsen fest. 
Gleichzeitig setzte es aber auch Hinterziehungszinsen für die in Folge zu niedrig festgesetzten 
Steuervorauszahlungen fest. Berechnungsgrundlage hierfür waren fiktive Steuervorauszahlungen, wie sie bei 
rechtzeitig erklärten Zinserträgen vom Finanzamt festgesetzt worden wären. Der Steuerpflichtige wehrte sich 
gegen die Hinterziehungszinsen auf die Vorauszahlungen, weil überhaupt keine Vorauszahlungsbescheide 
erlassen worden waren, die Grundlage einer Steuerhinterziehung hätten sein können. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg
1
 sah das anders und gab dem Finanzamt Recht. Der objektive 

Tatbestand einer Steuerhinterziehung ist in Bezug auf verkürzte Vorauszahlungen erfüllt, wenn der 
Steuerpflichtige in seiner Jahressteuererklärung Einkünfte aus Kapitalvermögen verschweigt und hierdurch die 
Einkommensteuervorauszahlungen für einen nachfolgenden Veranlagungszeitraum von der Finanzbehörde zu 
niedrig festgesetzt werden. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Umsatzsteuerbefreiung: Fahrschulerlaubnis als erforderliche Bescheinigung 

Ein Einzelunternehmer betrieb eine Fahrschule. Die Entgelte aus seiner Fahrschullehrertätigkeit erfasste er in 
seinen Umsatzsteuererklärungen als Umsätze zum allgemeinen Steuersatz. Das Finanzamt war hingegen der 
Auffassung, die Umsätze unterlägen der Steuerbefreiung. Die Fahrschulerlaubnis und die staatliche Anerkennung 
als Ausbildungsstätte würden die inhaltlichen Vorgaben der einschlägigen Umsatzsteuerbefreiungsvorschrift

2
 

erfüllen. Die erklärten Umsätze zum allgemeinen Steuersatz seien deshalb zu stornieren. 

Dem widersprach das Niedersächsische Finanzgericht
3
. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die 

Schulen/Einrichtungen auf einen Beruf oder auf eine Prüfung vor einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts vorbereiten. Dies muss durch eine Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde nachgewiesen 
werden. Eine Fahrschulerlaubnisurkunde oder eine Erlaubnis zur Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen 
genügen diesen Anforderungen nicht. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof
4
 hat unlängst dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage zur Klärung 

vorgelegt, ob Leistungen von Fahrschulen zur Erlangung der Führerscheinklassen B und C1 aus Gründen des 
Unionsrechts umsatzsteuerfrei sind. 

 

Rechnungsberichtigung bei falscher Angabe des Lieferorts führt zur 
Vorsteuervergütung 

Enthält eine Rechnung den fehlerhaften Hinweis, dass die Waren ins Ausland geliefert worden sind, obwohl sie 
im Inland verbleiben, kann die Rechnung berichtigt werden. Bei der Angabe des Lieferorts handelt es sich um 
eine notwendige Angabe. 

Die berichtigte Rechnung berechtigt den ausländischen Unternehmer sodann zur Vorsteuervergütung im Jahr der 
Rechnungsberichtigung. Der Antrag auf Vorsteuervergütung ist auf elektronischem Weg zu stellen und die 
Rechnungen auf elektronischem Weg beizufügen. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Köln
5
) 

 

Zur Umsatzsteuerfreiheit eines grenzüberschreitenden Reihengeschäfts 

Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf
6
 liegt eine steuerfreie Ausfuhrlieferung bei einem Reihengeschäft 

nur hinsichtlich derjenigen Lieferung vor, der der Warentransport in das Drittland zuzuordnen ist. Der 
Warentransport sei dabei demjenigen Abnehmer zuzuordnen, der ihn veranlasst hat. 

Beispiel: 

                                                 
1
 FG Baden-Württemberg, Urt. v. 09.02.2018, 13 K 3586/16, (Rev. eingel., Az. BFH: VIII R 18/18), EFG 2018, 

S. 1430, LEXinform 5021317. 
2
 § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG. 

3
 Niedersächsisches FG, Urt. v. 19.04.2018, 11 K 262/17, (rkr.), EFG 2018, S. 1402, LEXinform 5021323. 

4
 BFH, Beschl. v. 16.03.2017, V R 38/16, BStBl 2017 II, S. 1017, LEXinform 5020277. 

5
 FG Köln, Urt. v. 16.03.2018, 2 K 1050/17, EFG 2018, S. 1224, LEXinform 5021259. 

6
 FG Düsseldorf, Urt. v. 04.05.2018, 1 K 2413/16, (Rev. eingel., Az. BFH: XI R 18/18), EFG 2018, S. 1306, 

LEXinform 5021279. 
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Unternehmer D aus China bestellt bei Unternehmer C in den USA Waren. Dieser bestellt die Waren wiederum bei 
Unternehmer B aus Belgien, der diese von Unternehmer A aus Deutschland bezieht. C beauftragt eine 
Speditionsfirma, die Waren unmittelbar nach China zu transportieren und trägt auch die Transportkosten. 

In diesem Fall sei der Umsatz für A in Deutschland umsatzsteuerpflichtig. Es liege weder eine steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung vor, da die Ware nicht physisch in einen anderen Mitgliedstaat der EU verbracht 
werde, noch liege eine steuerfreie Ausfuhrlieferung vor, da nicht A oder B, sondern C die Versendung der Ware 
nach China veranlasst habe. Damit sei Ort der „ruhenden“ (nicht warenbewegten) Lieferung von A an B der Ort, 
wo die Beförderung oder Versendung beginnt, hier also Deutschland. Diese Lieferung erfülle nicht die 
Voraussetzungen einer steuerfreien Ausfuhrlieferung. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Entgelt für die Besorgung von Opern-Eintrittskarten durch Hotel 
umsatzsteuerfrei 

Besorgt ein Hotel im eigenen Namen, aber für Rechnung eines Gastes Opernkarten 
(sog. Dienstleistungskommission), sind das Entgelt für die Besorgung und den Eintritt von der Umsatzsteuer 
befreit. Voraussetzung ist, dass die Umsätze der Oper selber umsatzsteuerfrei sind. Dies hat der 
Bundesfinanzhof

1
 entgegen der Verwaltungsauffassung entschieden. 

 

Vorsteuerabzug bei Zweifeln an der tatsächlichen Leistungserbringung durch 
den Rechnungsaussteller 

Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist, dass der Unternehmer im Besitz einer alle Pflichtangaben enthaltenen 
Rechnung ist. Die zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung muss u. a. den vollständigen Namen und die 
vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers enthalten. Der Rechnungstext muss eine eindeutige und 
leicht nachprüfbare Feststellung der erbrachten Leistung ermöglichen. 

Bestehen Zweifel, ob der unbekannt verzogene Rechnungsaussteller die in Rechnung gestellten Leistungen 
tatsächlich erbracht hat, sind zusätzliche Nachweise, wie z. B. Auftragsunterlagen oder Abnahmeprotokolle, 
vorzulegen. 

Im entschiedenen Fall akzeptierte das Finanzgericht Bremen
2
 die Vorlage von Kopien der Gewerbeanmeldung, 

einer Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen sowie eine Kopie des Passes des 
Rechnungsausstellers nicht als Nachweis. Das Gericht hielt es ferner für erforderlich, dass der 
Rechnungsempfänger zum Zeitpunkt der Rechnungsausstellung den leistenden Unternehmer unter der in der 
Rechnung angegebenen Anschrift erreichen kann. Ein Vorsteuerabzug war demnach nicht möglich, weil der 
Rechnungsaussteller bei Rechnungserstellung bereits unbekannt verzogen war und die neue Anschrift nicht 
ermittelt werden konnte. 

Hinweis: Dem Bundesfinanzhof
3
 reicht jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, sofern 

der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. 

 

Werbungskosten für das an den Arbeitgeber vermietete Homeoffice 

Ein Vertriebsleiter vermietete die Einliegerwohnung in seinem selbst bewohnten Haus als Homeoffice an seinen 
Arbeitgeber. Der Mietvertrag war an den Arbeitsvertrag des Vertriebsleiters gebunden. In seiner 
Einkommensteuererklärung machte er einen Werbungskostenüberschuss (Verlust) aus Vermietung und 
Verpachtung von rund 30.000 € geltend. Ein Großteil der Kosten entfiel auf die behindertengerechte Renovierung 
des Badezimmers der Einliegerwohnung. Diese berücksichtigte das Finanzamt nicht. 

Der Bundesfinanzhof
4
 stellte klar, dass in diesem Fall eine Vermietung zu gewerblichen Zwecken vorliegt. Anders 

als bei der Vermietung von Wohnungen ist bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien jedoch nicht typisierend 
davon auszugehen, dass der Vermieter beabsichtigt, einen Einnahmenüberschuss zu erzielen. Vielmehr ist bei 
der Vermietung von Gewerbeimmobilien die Einkünfteerzielungsabsicht durch eine einzelfallbezogene 
Überschussprognose zu prüfen. Nur wenn diese insgesamt zu einem positiven Ergebnis führt, ist das 
Mietverhältnis steuerlich anzuerkennen und die Werbungskosten können in der beantragten Höhe abgezogen 
werden. 

                                                 
1
 BFH, Urt. v. 25.04.2018, XI R 16/16, BFH/NV 2018, S. 1044, LEXinform 0951019. 

2
 FG Bremen, Urt. v. 06.06.2018, 2 K 19/17, LEXinform 5021308. 

3
 BFH, Urt. v. 21.06.2018, V R 25/15, BFH/NV 2018, S. 1053, LEXinform 0950442. 

4
 BFH, Urt. v. 17.04.2018, IX R 9/17, BFH/NV 2018, S. 1102, LEXinform 0951281. 
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Hinweis: Damit widerspricht der Bundesfinanzhof dem Bundesministerium der Finanzen
1
, das auch bei der 

Vermietung eines im Haus oder der Wohnung des Arbeitnehmers gelegenen Büros an den Arbeitgeber 
typisierend von einer Einkünfteerzielungsabsicht ausgeht. 

 

Außerordentliche Einkünfte: Abfindungszahlung als Entschädigung 

Zahlt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer im Zuge einer einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
eine Abfindung, ist unerheblich, ob der Arbeitnehmer bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses unter Druck 
stand. 

Ein Verwaltungsangestellter hatte mit der Stadt A einen Auflösungsvertrag geschlossen. Danach wurde das 
Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist beendet. Der 
Angestellte erhielt eine Abfindung von 36.250 €, die die Stadt mit der letzten Gehaltsabrechnung auszahlte. In 
seiner Einkommensteuererklärung beantragte er, den Abfindungsbetrag dem ermäßigten Steuersatz zu 
unterwerfen. 

Der Bundesfinanzhof
2
 folgte dieser Einschätzung. Eine Entschädigung ist eine Leistung, die als Ersatz für 

entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt wird. Sie gehört zu den begünstigten außerordentlichen 
Einkünften, wenn sie in einem Veranlagungszeitraum zu erfassen ist und durch die Zusammenballung von 
Einkünften eine erhöhte steuerliche Belastung entsteht. 

Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Zuge der einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses eine 
Abfindung, ist davon auszugehen, dass die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht allein aus eigenem Antrieb 
des Arbeitnehmers erfolgte. In diesem Fall hätte der Arbeitgeber keinen Grund, eine Abfindung zu leisten. Stimmt 
der Arbeitgeber einer Abfindungszahlung zu, kann im Regelfall angenommen werden, dass dazu auch eine 
rechtliche Veranlassung bestand. 

Hinweis: Das Gericht hatte ausdrücklich offengelassen, ob es an dem Erfordernis der Druck-/Zwangssituation bei 

Zahlung einer Abfindung im Rahmen eines Über-/Unterordnungsverhältnisses festhält. 

 

Erforderliche Absicherung im Statusfeststellungsverfahren 

Wird der sozialversicherungsrechtliche Status eines Beschäftigten in einem Statusfeststellungsverfahren 
festgestellt, beginnt die Versicherungspflicht grundsätzlich mit Aufnahme der Tätigkeit. 

Wird der Antrag auf Statusfeststellung innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt, kann der 
Beginn der Versicherungspflicht - bei Zustimmung des Beschäftigten - bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der 
Entscheidung aufgeschoben werden.

3
 Weitere Voraussetzung hierfür ist, dass eine anderweitige Absicherung 

vorliegt, die mindestens dem für die allgemeine Krankenversicherungspflicht geregelten Mindestschutzniveau in 
der privaten Krankenversicherung entspricht. Eine dem Krankengeld vergleichbare Absicherung gegen den 
krankheitsbedingten Ausfall von Arbeitsentgelt ist hingegen nicht notwendig. 

(Quelle: Urteil des Bundessozialgerichts
4
) 

 

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 

In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am Ende des Jahrs vor der Tür. Bis zu zwei 
Betriebsveranstaltungen pro Jahr können für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei ausgerichtet 
werden.

5
 Dies gilt, soweit die Kosten den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem 

Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die Wertgrenze überschritten, 
muss folglich nur der übersteigende Teil versteuert werden. Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten

6
: 

 Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit 
gesellschaftlichem Charakter handelt, z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern. 

 Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich geschlossenen 
betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein. 

 Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers inklusive 
Umsatzsteuer. Es spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar 

                                                 
1
 BMF, Schr. v. 13.12.2005, IV C 3 – S-2253 – 112/05, BStBl 2006 I, S. 4, LEXinform 0579606. 

2
 BFH, Urt. v. 13.03.2018, IX R 16/17, BFH/NV 2018, S. 1004, LEXinform 0951346. 

3
 § 7a Abs. 6 SGB IV. 

4
 BSG, Urt. v. 07.06.2018, B 12 KR 17/17, LEXinform 0448301. 

5
 § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG. 

6
 BMF, Schr. v 14.10.2015, IV C 5 - S 2332/15/10001, BStBl 2015 I, S. 832, LEXinform 5235734. 

http://datenbank.nwb.de/Dokument/Links/Aufrufen/?dokurl=content%2fdms%2fRechtsnormen%2fdata%2f000%2f078%2f000078742_vz_19_index.xml&aktion=DokumentAnzeigen&exitframe=frame_doc_body
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sind oder es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der 
Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet (z. B. 
Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; auch Kosten für Begleitpersonen des Mitarbeiters müssen 
berücksichtigt werden). 

 Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer 
nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt. 

 Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein Arbeitnehmer 
an mehr als zwei Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten 
steuerpflichtig. 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern.
1
 Voraussetzung hierfür ist, dass die 

Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht.
2
 Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer 

Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der 
Pauschalierungsmöglichkeit.

3
 

Hinweis: Nach einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts Köln
4
 gehen Absagen zur Weihnachtsfeier steuerlich 

nicht zulasten der feiernden Kollegen. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Berücksichtigung von Versandkosten bei der 44 €-Sachbezugsfreigrenze 

Ein Arbeitgeber gewährte seinen Mitarbeitern monatlich Sachprämien, die dieser bei einem Unternehmen für 
jeweils 43,99 € zuzüglich einer Versand- und Handlingpauschale von 6 € bestellte. Das Finanzamt rechnete die 
Pauschale dem Wert der Sachzuwendungen hinzu. Weil dadurch die 44 €-Freigrenze überschritten war, erließ es 
gegen den Arbeitgeber einen entsprechenden Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid. 

Der Bundesfinanzhof
5
 stellte fest, dass die Versand- und Handlingkosten nicht zum Endpreis gehören, mit dem 

der Sachbezug zu bewerten ist.
6
 Vielmehr handelt es sich dabei um einen weiteren Sachbezug, sofern auch der 

Arbeitnehmer diese Kosten aufwenden müsste. Ist der Versand folglich als eigenständige Leistung ausgewiesen 
und nicht bereits im Einzelhandelsverkaufspreis enthalten, tritt der geldwerte Vorteil aus der Lieferung bei der 
Berechnung der 44 €-Freigrenze zum Warenwert hinzu. 

Im entschiedenen Fall sah es das Gericht zudem als unwahrscheinlich an, dass bei den verschiedenen 
Sachprämien stets der gleiche abgerechnete Betrag von 43,99 € den jeweiligen Marktpreis darstellte. Für die 
Bewertung des Sachbezugs ist daher im Weiteren der niedrigste Einzelhandelsverkaufspreis festzustellen. 

 

Keine Abrundung von Urlaubstagen 

Eine Abrundung von Bruchteilen von Urlaubstagen ist dem Arbeitgeber regelmäßig verwehrt. Das hat das 
Bundesarbeitsgericht

7
 entschieden. 

Einer Fluggastkontrolleurin standen laut Tarifvertrag 28,15 Urlaubstage zu. Die Arbeitgeberin gewährte ihr aber 
nur 28 Urlaubstage und vertrat die Auffassung, Urlaubsansprüche, die sich auf einen Bruchteil von weniger als 
0,5 beliefen, könnten aus Praktikabilitätsgründen abgerundet werden. 

Dem widersprach das Gericht. Weder das Bundesurlaubsgesetz noch der einschlägige Manteltarifvertrag 
enthielten Regelungen, die eine Abrundung erlaubten. Die Arbeitgeberin hatte der Fluggastkontrolleurin daher 
Schadensersatz in Form von Ersatzurlaub zu leisten. 

 

Verteilung der einmaligen Zuzahlung eines Arbeitnehmers zu den 
Anschaffungskosten eines zur Privatnutzung überlassenen betrieblichen Kfz 

Das Niedersächsische Finanzgericht
8
 hat entschieden, dass die einmalige Zuzahlung eines Arbeitnehmers zur 

Anschaffung eines ihm auch zur Privatnutzung überlassenen Dienstwagens gleichmäßig auf die Nutzungsdauer 

                                                 
1
 § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG. 

2
 BFH, Urt. v. 15.01.2009, VI R 22/06, BStBl 2009 II, S. 476, LEXinform 0587467. 

3
 BFH, Urt. v. 07.02.1997, VI R 3/96, BStBl 1997 II, S. 365, LEXinform 0141246. 

4
 FG Köln, Urt. v. 27.06.2018, 3 K 870/17, (Rev. eingel., Az. BFH: VI R 31/18), LEXinform 0448612. 

5
 BFH, Urt. v. 06.06.2018, VI R 32/16, BFH/NV 2018, S. 1110, LEXinform 0951008. 

6
 § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG. 

7
 BAG, Urt. v. 08.05.2018, 9 AZR 578/17, DB 2018, S. 2060, LEXinform 1669053. 

8
 Niedersächsisches FG, Urt. v. 16.04.2018, 9 K 162/17, (Rev. eingel., Az. BFH: VI R 18/18), EFG 2018, 

S. 1170, LEXinform 5021334; Niedersächsisches FG, Urt. v. 16.04.2018, 9 K 210/17, (Rev. eingel., 
Az. BFH: VI R 19/18). 
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des Kraftfahrzeugs zu verteilen ist. Die Zuzahlung mindere den monatlichen geldwerten Vorteil, wenn zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Dauer der Nutzungsüberlassung ausdrücklich vereinbart wurde. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann die Zuzahlung im Zahlungsjahr auf den privaten Nutzungswert des 
Fahrzeugs angerechnet werden.

1
 Danach verbleibende Zuzahlungsbeträge können entsprechend in den darauf 

folgenden Kalenderjahren angerechnet werden. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Scheinselbstständigkeit eines Krankenpflegers 

Personen, die unselbstständig gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, unterliegen der Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung.

2
 Anhaltspunkte für eine unselbstständige Beschäftigung sind u. a. die 

weisungsgebundene Tätigkeit und die Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Arbeitgebers. Diese liegt vor, 
wenn der Beschäftigte hinsichtlich Zeit, Ort, Dauer und Art der Ausführung den Weisungen des Arbeitgebers 
unterliegt. Die für das Sozialversicherungsrecht entscheidende Abgrenzung zur Selbstständigkeit erfolgt nicht 
anhand von Berufs- oder Tätigkeitskatalogen, nach denen bestimmte Tätigkeiten sowohl in abhängiger 
Beschäftigung als auch im Rahmen selbstständiger Tätigkeit ausgeübt werden können, sondern durch 
Beurteilung der konkreten Ausgestaltung der Tätigkeit im Einzelfall. 

So entschied das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
3
 im Fall eines Krankenpflegers, der als Honorarkraft 

in einem neurologischen Fachkrankenhaus tätig war und sich dabei nach Dienstplänen, Schichtzeiten, 
patientenbezogenen Therapieplänen und ärztlichen Vorgaben richten musste. Der Krankenpfleger konnte seine 
Tätigkeit nicht eigenverantwortlich organisieren und trug zudem kein wirtschaftliches Risiko. 

 

Besondere Beratungs- und Betreuungspflichten von Sozialhilfeträgern 

Kann ein Sozialhilfeträger eindeutig erkennen, dass ein bei ihm vorstellig werdender Bürger einen zwingenden 
rentenversicherungsrechtlichen Beratungsbedarf hat, ist er verpflichtet, dem betreffenden Bürger - auch ohne, 
dass dieser ausdrücklich um eine Beratung bittet - nahezulegen, sich von dem zuständigen 
Rentenversicherungsträger beraten zu lassen. Unterbleibt dies, verletzt der Sozialhilfeträger damit seine 
Amtspflicht, wie der Bundesgerichtshof

4
 entschied. 

Im zugrunde liegenden Sachverhalt beantragte eine Mutter für ihren volljährigen, zu 100 % schwerbehinderten 
Sohn laufende Leistungen der Grundsicherung, da es ihm nicht möglich war, seinen notwendigen 
Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Erst später informierte eine neue Sachbearbeiterin die Mutter 
darüber, dass ihr Sohn einen Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen voller 
Erwerbsminderung habe. Die Deutsche Rentenversicherung Bund bewilligte die Leistungen auf entsprechenden 
Antrag und stellte fest, dass die Anspruchsvoraussetzungen bereits seit sieben Jahren erfüllt seien. 

Nach Auffassung des Gerichts muss in einer solchen Situation der zuständige Sachbearbeiter des Sozialamts 
einen gesetzlichen Rentenanspruch wegen Erwerbsunfähigkeit in Betracht ziehen und zumindest einen Hinweis 
auf die Notwendigkeit einer Beratung durch den zuständigen Rentenversicherungsträger geben. 

Rundfunkbeitrag ist verfassungsgemäß, allerdings nicht bei Zweitwohnung 

Das Bundesverfassungsgericht
5
 hat die Rundfunkbeitragspflicht im privaten Bereich sowie für 

Betriebsstätteninhaber und Inhaber nicht ausschließlich privat genutzter Kraftfahrzeuge im Wesentlichen für 
verfassungsgemäß erklärt. 

Mit dem Rundfunkbeitrag wird ein individueller Vorteil abgegolten, der in der Möglichkeit der Nutzung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks besteht. Ob ein Bürger tatsächlich Rundfunkempfangsgeräte bereithält bzw. 
diese tatsächlich nutzt, ist unerheblich. 

Wohnungsinhaber, die schon für die Erstwohnung den Rundfunkbeitrag bezahlen, dürfen jedoch nicht noch 
einmal für die Zweitwohnung herangezogen werden. Das Rundfunkangebot kann von einer Person auch in 
mehreren Wohnungen zur gleichen Zeit nur einmal genutzt werden. Das Innehaben weiterer Wohnungen erhöht 
den Vorteil der Möglichkeit zur privaten Rundfunknutzung nicht. Dies gilt unabhängig davon, wie viele Personen 
in den jeweiligen Wohnungen zusammenwohnen. 

Bis zum 30. Juni 2020 muss eine gesetzliche Neuregelung erfolgen. Bis dahin sind Personen, die als Inhaber 
einer Wohnung ihrer Rundfunkbeitragspflicht nachkommen, auf Antrag von einer Beitragspflicht für weitere 
Wohnungen zu befreien. Bereits bestandskräftige Festsetzungsbescheide bleiben davon jedoch unberührt. 

                                                 
1
 R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Sätze 2, 3 LStR. 

2
 § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V, § 20 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB XI, § 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI, § 25 Abs. 1 S. 1 SGB III. 

3
 LSG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 14.03.2018, L 8 R 1052/14, LEXinform 4047581. 

4
 BGH, Urt. v. 02.08.2018, III ZR 466/16, LEXinform 0448549. 

5
 BVerfG, Urt. v. 18.07.2018, 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, LEXinform 0448496. 
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Grundrechtsverletzungen bei Fixierungen in der Psychiatrie 

Das Bundesverfassungsgericht
1
 hat den baden-württembergischen und den bayerischen Gesetzgeber 

verpflichtet, alsbald verfassungsgemäße Rechtsgrundlagen für Fixierungen zu erlassen. 

Zwei Patienten hatten Verfassungsbeschwerde erhoben, weil sie während einer richterlich angeordneten 
Psychiatrieunterbringung körperlich fixiert wurden. Dabei wurde in einem Fall die Fesselung an ein Krankenbett 
an beiden Armen, Beinen sowie um Bauch, Brust und Stirn (sog. 7-Punkt-Fixierung) vorgenommen. Im anderen 
Fall wurde der Patient über mehrere Tage wiederholt an Bauch und Extremitäten (sog. 5-Punkt-Fixierung) 
gefesselt. 

Das Gericht urteilte, dass es sich hierbei um Eingriffe in das Freiheitsgrundrecht handelte, für die nach dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz strenge Anforderungen gelten. Demnach ist eine nicht nur kurzfristige Fixierung 
auch im Rahmen eines bereits bestehenden Freiheitsentziehungsverhältnisses als eigenständige 
Freiheitsentziehung zu qualifizieren, die abermals den Vorbehalt einer richterlichen Entscheidung vorsieht. 

Darüber hinaus muss die Anordnung und Überwachung der Fixierung durch einen Arzt erfolgen. Während der 
Durchführung muss eine Eins-zu-eins-Betreuung gewährleistet sein und es bestehen umfangreiche 
Dokumentationspflichten. Soweit die Fixierung zur Abwehr einer von dem Betroffenen ausgehenden akuten 
Selbst- oder Fremdgefährdung angeordnet wurde, ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. 

 

Ersatzanspruch des Reisenden bei Verletzung der Hinweispflicht durch den 
Reiseveranstalter 

Der Veranstalter einer Pauschalreise muss den Reisenden bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss über 
diverse Inhalte des Reisevertrags informieren (Reisebestätigung).

2
 Er muss ihn darüber belehren, dass ein 

aufgetretener Mangel anzuzeigen und dem Reiseveranstalter eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu 
setzen ist. 

Der Bundesgerichtshof
3
 hat entschieden, dass ein Reiseveranstalter trotz unterbliebener Mängelanzeige und 

Fristsetzung Aufwandsersatz leisten muss, wenn er in seiner Reisebestätigung den Reisenden nicht 
ordnungsgemäß belehrt hat. Eine Belehrung lediglich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen und ein 
pauschaler Verweis auf diese in der Reisebestätigung ist nicht ordnungsgemäß. 

Im entschiedenen Fall hatte ein Reisender in Eigenregie einen Rückflug aus der Türkei nach Frankfurt gebucht, 
nachdem der eigentliche Flug verschoben wurde und nunmehr in Köln landen sollte. Das hätte zu einer um 
6,5 Stunden verspäteten Ankunft - erst in den Morgenstunden des Folgetags - in Frankfurt geführt. Obwohl der 
Reisende weder den Mangel anzeigte noch eine Frist zur Abhilfe setzte, musste der Reiseveranstalter ihm die 
Kosten für den gebuchten Ersatzflug erstatten. 

Hinweis: Der Bundesgerichtshof hat offen gelassen, ob unter den gegebenen Umständen auch bei 

ordnungsgemäßer Belehrung ein Abhilfeverlangen oder eine Fristsetzung entbehrlich gewesen wären. 

 

Haftung bei Kollision einer Straßenbahn mit einem Pkw 

Auch wenn die Ampel für Autofahrer Grün zeigt, hat die Straßenbahn Vorfahrt. Das hat das Oberlandesgericht 
Hamm

4
 entschieden. 

Im konkreten Fall musste ein Autofahrer bei einem sog. U-Turn-Wendemanöver die Gleise in der Straßenmitte 
überqueren. Seine Ampel zeigte für Linksabbieger Grün. Dennoch erfasste ihn auf den Gleisen die aus gleicher 
Richtung kommende Straßenbahn. Bei dem Unfall wurde das Auto beschädigt. Der Autofahrer zog sich zudem 
erhebliche Verletzungen zu. Er forderte daher von den Verkehrsbetrieben und dem Straßenbahnfahrer den 
Ersatz des Unfallschadens am Fahrzeug und Schmerzensgeld. 

Das Gericht entschied, dass der Autofahrer zu 100 % unfallverantwortlich war. Er hätte sich beim Wenden seines 
Fahrzeugs so verhalten müssen, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen gewesen 
wäre. Trotz grüner Ampel hätte er erst die in seine Fahrtrichtung fahrende Straßenbahn passieren lassen 
müssen, bevor er auf die Schienen hätte fahren dürfen. Das gleichzeitige Grünlicht für Linksabbieger und 
Straßenbahn ist rechtlich zulässig. Insoweit greift der in der Straßenverkehrsordnung gesetzlich geregelte 
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 BVerfG, Urt. v. 24.07.2018, 2 BvR 309/15, LEXinform 1669431; BVerfG, Urt. v. 24.07.2018, 2 BvR 502/16, 
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 § 6 BGB-InfoV. 
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Vorrang des Schienenfahrzeugs. Zwar ist eine Ampelschaltung, die das gleichzeitige Befahren der Gleise von 
Bahn und Auto verhindert, sicherer. Ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 

Untermieter einer Wohnung haftet für Energieverbrauch 

Ein Mieter hatte seine Wohnung vollständig untervermietet. Eine Erlaubnis des Vermieters zur Untervermietung 
lag nicht vor und der Untermietvertrag war nur mündlich abgeschlossen worden. Der Energieversorger forderte 
vom Mieter die Vergütung der für die Wohnung erbrachten Gaslieferungen. 

Der Bundesgerichtshof
1
 entschied, dass im Fall der (vollständigen) Untervermietung nicht der Mieter für die 

Gaskosten aufzukommen hat, sondern der Untermieter als alleiniger Vertragspartner des Energieversorgers in 
Anspruch zu nehmen ist. Die Lieferung des Versorgungsunternehmens richtet sich als sog. Realofferte an den 
Inhaber der tatsächlichen Verfügungsgewalt über den Versorgungsanschluss am Übergabepunkt. Da der 
Untermietvertrag die gesamte Wohnung umfasste, übte der Untermieter die alleinige Verfügungsgewalt über den 
Gasanschluss in der Wohnung aus. Mit Übergabe der Wohnungsschlüssel an den Untermieter hatte der Mieter 
seine tatsächliche Herrschaft über die Räume und die darin befindlichen Versorgungsanschlüsse verloren. Auf 
eine Berechtigung zur Untervermietung kommt es hierbei nicht an. 
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